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Quo vadis Energiewende?
VON DR. ALICE MARTENS

DR. ALICE MARTENS 
ist Beigeordnete Referat 3 im 

Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebund

Eines vorweg: Der nachfolgende Artikel wird 
sich nicht im Detail mit den ganz aktuellen 
Gesetzesvorhaben in Bund und Land befassen. 
Stattdessen soll mit diesem Artikel durch einen 
Vergleich der vergangenen, großen (recht-
lichen) Änderungsvorhaben im Bereich der 
Energiegewinnung und -versorgung mit den 
aktuellen Gesetzesvorhaben herausgearbeitet 
werden, warum gerade die neuen Vorgaben 
als besonders herausfordernd sowohl von den 
Kommunen als auch von den Bürgerinnen und 
Bürgern wahrgenommen werden.

EIN KLEINER RÜCKBLICK MUSS ERLAUBT SEIN!

Am Rande der letzten Sitzung des Bau, Umwelt und 

Planungsausschusses des Niedersächsischen Städte 

und Gemeindebunds hatten die Ausschussmitglieder 

die Möglichkeit im Fehn und Schifffahrtsmuseum in 

Rhauderfehn eine sehr interessante Ausstellung über 

die sogenannte Fehnkultur zu besuchen. Es wird 

gezeigt wie sich in Ostfriesland durch den Abbau und 

den Handel mit Torf eine Verbesserung des Wohl

stands der bewirtschaftenden Familien entwickelt 

hat. Der Torf wurde neben der Bodenverbesserung 

zur Vorbereitung der landwirtschaftlichen Nutzung 

auch als Heizmaterial verwendet und mit Schiffen, 

die in den Fehnkolonien gebaut wurden, verkauft. 

Das ist mehr als 200 Jahre her. Die Ausstellung zeigt 

anschaulich, wie im Laufe der Geschichte die Weiter

entwicklung der Energiegewinnung und versorgung 

am Beispiel der Torfgewinnung einen wirtschaft

lichen Aufschwung mit sich brachte.

Ein konjunktureller Aufschwung erfolgte auch 

in den 1950erJahren, in der Zeit in der Belgien, 

die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Ita

lien, Luxemburg und die Niederlande am 18. April 

1951 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und 

Stahl (EGKS, umgangssprachlich auch „Montan

union“) gründeten. Die späteren Gründungen der 

Europäi schen Wirtschaftsgemeinschaft und der 

Europäischen Atomgemeinschaft folgten bereits 

wenige Jahre später im Jahr 1957. Damit wurden 

wichtige Grundsteine für die Europäische Union 

(EU) gelegt. Das ist nun etwas mehr als 70 Jahre 

her. Aus energie rechtlicher Sicht gab es nach Grün

dung der Europäischen Union ab den 1990erJahren 

mehrere Gesetzespakete, die zu einem immer mehr 

zusammenwachsenden Energiebinnenmarkt in der 

EU geführt haben. Die europäische Rechtsetzung, 

insbesondere über die Strom und Gasrichtlinien, 

bestimmte damit immer mehr das nationale Ener

gierecht und auch die versorgung. Ziel war es von 

(nationalen) Monopolen weg zu mehr Wettbewerb 

zu kommen. Deutschland war bis dahin durch große 

(Regional)Versorger geprägt, die ihre sogenannten 

Tarifpreise bis 2007 genehmigen lassen mussten 

(über die sogenannte Tarifpreisaufsicht der Länder). 

Maßgebliche Energiequellen waren zu diesem Zeit

punkt Kohle, Erdgas, Erdöl und Atomstrom.

DAS NEUE JAHRTAUSEND – BESCHLEUNIGTE 

ABKEHR VON DEN FOSSILEN ENERGIEN

Im 21. Jahrhundert nahm die Regelungsdichte sei

tens der EU mit Bick auf den Energiebereich weiter 

zu. Es folgte eine Verbindung mit klimapolitischen 

Zielen der EU. So wurden zum Beispiel im vierten 

Energiepaket 2019 neue Strommarktvorschriften 

hinsichtlich erneuerbarer Energien (EE) und zur För

derung von Investitionen eingeführt. Wenige Jahre 

später, Anfang des Jahres 2022, sahen sich auch 

Bund und Land durch den russischen Angriffskrieg 

und die drohende Energieknappheit in der Pflicht, 

den Ausbau der EEAnlagen deutlich zu beschleuni

gen. Es entstand und entsteht dabei zwangsläufig 

ein Spannungsfeld zwischen der beschleunigt 

erfolgenden Gesetzgebung, die teilweise auf den 

Ebenen der EU, des Bundes und des Landes parallel 

zu denselben Regelungsbereichen stattfindet und 

der tatsächlichen, ebenfalls parallel zu der laufen

den Gesetzgebung erfolgenden Umsetzung. Für 

die Umsetzung bedarf es hier mehrerer Akteure. Die 

Kommunen sind für die rechtssichere Planerstellung 

und Genehmigungserteilung zuständig, während 

die Projektierer, Betreiber und Energieunterneh

men vor Allem den konkreten Bau von Anlagen und 

deren (wirtschaftlichen) Betrieb sowie deren Ener

gieweiterleitung sicherstellen müssen.

Ein großes Teilziel der aktuellen Gesetzgebung ist 

die Beschleunigung von Planungs und Genehmi

Samtgemeinde Nenndorf

75. JAHRGANG

5  /  2 0 2 3

•  Kommunen vor 
dem Burnout            Seite 3 

•  Umdenken in der 
Förderpolitik    Seite 18

•  Ein Tag mit dem 
Bürgermeister     Seite 20

•  Wachstumschancengesetz 
bedroht die kommunale 
Einnahmebasis 
                   Seite 21

Energie
•   Gebäudeenergiegesetz         Seite 9
•   Stadt Wiesmoor will 2024 

mit Fernwärme heizen      Seite 11 

•   Quo vadis Energiewende?     Seite 13
 •  Das Stromnetz der Zukunft   Seite 16

ANZEIGEN - 
PREISLISTE 
NR. 50
gültig ab 1.1.2024

16DNG 5/2023

JONAS TÖPKEN ist 
Ansprechpartner für die 
Region Niedersachsen beim 
Bürgerdialog Stromnetz

Das Stromnetz 
der Zukunft: 
für eine klima-
neutrale und 
zuverlässige 
Versorgung

ENERGIE

Im aktuellen zweiten Entwurf des 
Netzentwicklungsplans zeigt sich 
erstmals, wie das Stromnetz der 
klimaneutralen Zukunft aussehen 
könnte

VON JONAS TÖPKEN

Mitte Juni 2023 haben die Übertragungsnetz

betreiber (ÜNB) den zweiten Entwurf des Netz

entwicklungsplans 2037/2045 (NEP) veröffent

licht. Im NEP untersuchen die ÜNB, wie sich das 

Stromnetz in den kommenden Jahrzehnten 

entwickeln muss, um den energiepolitischen 

Rahmenbedingungen gerecht zu werden und 

die Versorgung zu sichern. Im aktuellen NEP, 

der den Zeitraum bis 2037 und 2045 betrach

tet, modellieren die ÜNB erstmals ein Klima

neutralitätsnetz: ein Stromnetz, das auf das Energiesystem des 

klimaneutralen Deutschlands im Jahr 2045 ausgerichtet ist.

Die Netzbetreiber gehen davon aus, dass bis 2045 an Land 

Netzausbaumaßnahmen im Umfang von gut 19 000 Kilome

tern notwendig sind – ungefähr 9000 Kilometer davon sind 

Neubauprojekte.1 Für die Neu und Ausbaumaßnahmen ver

anschlagen die ÜNB Investitionen in Höhe von etwa 156 Mil

liarden Euro.2 Hinzu kommt ein Investitionsvolumen von gut 

145 Milliarden Euro für die Maßnahmen im OffshoreNetz, 

das die Windparks in Nord und Ostsee mit dem Stromnetz an 

Land verbindet.3 Ein großer Teil der Projekte entfällt dabei auf 

Niedersachsen, das insbesondere beim Ausbau der Windkraft 

führend ist. Einen Überblick über die Vorhaben bietet die Bun

desnetzagentur (BNetzA): www.netzausbau.de/vorhaben.

1 NEP 2037/2045, Zweiter Entwurf, S. 154.

2 NEP 2037/2045, Zweiter Entwurf, S. 145.

3 NEP 2037/2045, Zweiter Entwurf, S. 254.

NETZAUSBAU BESCHLEUNIGEN

Auch wenn klar ist, dass unser Stromnetz neue Leitungen 

benötigt – bisher dauert es zu lange, Ausbauprojekte fertig

zustellen. Die Bundesregierung hat deshalb in den vergan

genen Jahren Maßnahmen ergriffen, um den Netzausbau zu 

beschleunigen. Ein wichtiges Instrument sind die sogenann

ten Präferenzräume: Die BNetzA kann künftig Trassenräume 

für Gleichstromleitungen von fünf bis zehn Kilometern Breite 

festlegen, durch die neue Leitungen verlaufen sollen. Weiter

hin kann im Rahmen von Bündelungsoptionen in bestimmten 

Fällen auf die Bundesfachplanung verzichtet werden.4

Darüber hinaus hat die Bundesregierung einige kleinere 

Maßnahmen beschlossen, um die Planungs und Genehmi

gungsverfahren zu verkürzen. Beispielsweise muss die BNetzA 

Planungsunterlagen nicht mehr vor Ort auslegen, sondern nur 

noch online zur Verfügung stellen oder die temporäre höhere 

Auslastung von bestehenden Leitungen im sogenannten wit

terungsabhängigen Freileitungsbetrieb ist befristet ohne Ver

fahren möglich.5, 6

VERLÄSSLICHE VERSORGUNG GEWÄHRLEISTEN

Aber wie steht es um die Versorgungssicherheit? Dieses Thema 

bewegt viele Menschen, spätestens seit dem russischen Angriff 

auf die Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise. 

Auch hier hilft der Netzausbau: Eine Untersuchung der BNetzA 

zeigt, dass die Versorgungssicherheit mittelfristig gesichert ist, 

wenn der Ausbau in den kommenden Jahren wie geplant vor

ankommt.7 Und auch in einem klimaneutralen Energiesystem 

wird der Strom verlässlich zu den Verbraucherinnen und Ver

brauchern fließen – der NEP zeigt, wie es geht.  ❚

4 Bundesregierung, Überblickspapier zum Osterpaket, S. 8 f. (https://www.bmwk.de/
Redaktion/DE/Downloads/Energie/0406_ueberblickspapier_osterpaket.html).

5 Bundesregierung, Überblickspapier zum Osterpaket, S. 8 f. (https://www.bmwk.de/
Redaktion/DE/Downloads/Energie/0406_ueberblickspapier_osterpaket.html).

6 Bundesnetzagentur, Netzausbau.de 
(https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veranstaltungen/2022/KoDi/
Vortrag_Serong.pdf?__blob=publicationFile).

7 Bundesnetzagentur, Bericht Versorgungssicherheit Strom, S. 7 (https://www.bmwk.de/
Redaktion/DE/Downloads/V/versorgungssicherheitsberichtstrom.pdf?__blob=publica
tionFile&v=4).
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AUS DEM NSGB

Samtgemeinde Spelle: Lebensqualität trifft auf 
Wirtschaftskraft

•  Mitgliedsgemeinden: Spelle, Schapen, Lünne

•   Gründung: 1.3.1974 im Zuge der Gebietsreform

•   Einwohnerzahl: 15 306

•   Fläche: 91,09 Quadratkilometer

•   Lage: im südlichen Emsland (Städtedreieck Osnabrück, Lingen 
und Enschede)

•   Erreichbarkeit: Dortmund-Ems-Kanal, über die B70 in unter 
zehn Fahr  minuten an die BAB30 angebunden, Gleisanschluss im 
Hafen Spelle-Venhaus

Samtgemeinde Spelle im südlichen Emsland – eine pul-

sierende Region, die sich durch eine hohe Lebensqua-

lität und einer starken Wirtschaftskraft auszeichnet! Die 

drei Mitgliedsgemeinden Spelle, Schapen und Lünne bil-

den die Samtgemeinde Spelle auf einer Fläche von rund 

91 Quadratkilometern. Die dynamische Entwicklung 

der Samtgemeinde Spelle wird in der Bevölkerungszahl 

sichtbar, die in den vergangenen Jahren um zehn Pro-

zent auf 14 774 zulegte. Größte Mitgliedsgemeinde ist 

Spelle mit 10 212 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die 

Gemeinden Schapen und Lünne zählen 2606 und 2170 

Einwohner:innnen. Und das ist Rekord im Kreisgebiet: 

Denn seit Jahren verzeichnet die Samtgemeinde die 

höchste Einwohnerzuwachsrate.

ZUKUNFTSSICHER UND WIRTSCHAFTLICH STARK

Rückgrat der dynamischen Entwicklung in der Samt-

gemeinde ist die mittelständisch geprägte Wirtschaft. 

Ihr Wachstum sorgte dafür, dass in den vergangenen 

zehn Jahren die Zahl der sozialversicherungspflichti-

gen Beschäftigungsverhältnisse um über 22 Prozent 

auf 6673 erhöht werden konnte. Gleichzeitig ging die 

Arbeitslosenquote auf ein Niveau von unter zwei Pro-

zent zurück, was einer Vollbeschäftigung entspricht. 

Insbesondere der Maschinenbau und das metallverar-

beitende Gewerbe prägen die lokale Wirtschaft.

FAMILIENFREUNDLICH UND 

ABWECHSLUNGSREICH

Die Samtgemeinde Spelle verfügt dank ihres ländlich 

geprägten Umfelds über eine hohe Lebensqualität und 

über einen hohen Freizeitwert. Hierzu leistet das für das 

Emsland typische aktive Dorf- und Vereinsleben einen 

wichtigen Beitrag. Dieses wird von der Samtgemeinde 

durch Dorfentwicklungskonzepte und Dorfdialoge aktiv 

unterstützt. Gut ausgebaute Radwege und touristische 

Radwanderwege sowie ein vielfältiges gastronomisches 

Angebot in den Mitgliedsgemeinden Spelle, Schapen 

und Lünne machen die Samtgemeinde nicht nur für ihre 

Einwohner:innen zu einem interessanten Ausflugs- und 

Naherholungsziel.

INNOVATIV UND ZUKUNFTSORIENTIERT

Um die erfolgreiche Entwicklung der Samtgemeinde 

auch in der Zukunft zu ermöglichen, schaffen Politik 

und Verwaltung beste Rahmenbedingungen. Für Neu-

baugebiete und ein Bestandsgebiet werden aktuell die 

Möglichkeiten einer CO2-armen Wärmeversorgung über 

Nahwärmenetze geprüft. Eine Bürgergenossenschaft für 

den Aufbau und Betrieb eines solchen Quartiernetzes 

im Neubaugebiet in der Gemeinde Lünne wurde bereits 

gegründet.

Für eine nachhaltige Energieversorgung der Unter-

nehmen im Hafen Spelle-Venhaus und den angrenzen-

den Gewerbegebieten mit grünem Wasserstoff laufen die 

Vorbereitungen. Gemeinsam mit der Nachbar gemeinde 

Salzbergen und dem Landkreis Emsland wird der Bau 

einer Wasserstoffpipeline forciert. Ebenso innovativ ist 

die Samtgemeinde bei sozialen und demografischen 

Fragestellungen. Im Rahmen des bundesweiten Modell-

vorhabens Zukunftswerkstatt Kommunen wird mit den 

Bürgerinnen und Bürgern sowie wissenschaftlicher 

Begleitung eine Demografiestrategie in den Mitglieds-

gemeinden Spelle, Schapen und Lünne erarbeitet.  ❚

STÄDTE UND GEMEINDEN STELLEN SICH VOR

Ein beliebtes Ausflugsziel ist der Lünner See

Der alte Glockenturm in Schapen ist ein wichtiges Markenzeichen der Gemeinde
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lichen Recht. Nachträgliche Änderungen in der Abwicklung 
oder Übertragung an Dritte können nicht anerkannt werden.

 17. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Hannover.

 18. Zahlungsbedingungen: 30 Tage nach Rechnungsempfang 
rein netto.

 19. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers, die mit diesen 
Bedingungen in Widerspruch stehen, sind für uns unverbind
lich, auch wenn sie dem Auftrag zu Grunde gelegt wurden 
und wir ihrem Inhalt nicht ausdrücklich widersprochen 
haben.


